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Vorwort zur 18. Auflage

Das vorliegende Buch ist der erste Band der Reihe »Grundkurs des Steuerrechts«. Dies ent-
spricht der besonderen Aufgabe der AO, die umfassend alle Einzelsteuergesetze umman-
telt, wie sie in den weiteren Bänden des Grundkurses erläutert werden. Das Buch macht 
es sich zur Aufgabe, das Verfahrensrecht verständlich zu machen und dem Rechtsanwen-
der die Scheu vor der Komplexität der Materie zu nehmen. Es wendet sich an Alle, die sich 
mit Steuerrecht befassen. Es begleitet diejenigen, die sich im Rahmen eines Studiums auf 
eine Prüfung vorbereiten (Bachelorstudiengang »Gehobener Dienst der Steuerverwaltung« 
(Bachelor of Laws – LL.B.) bzw. einem Bachelor- oder Master-Studium an der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg o. Ä. Es verhilft aber auch zum Erfolg bei der Vorbereitung auf 
das Steuerberaterexamen, sowie bei der Fortbildungsprüfung (§ 54 BBiG) zum Steuerfach-
wirt/zur Steuerfachwirtin. Zudem wird für die Steuerberaterpraxis ersichtlich, welche Mög-
lichkeiten und Gestaltungsvarianten auch gerade das Verfahrensrecht bereithält und wie 
mit den Mitteln der AO die Interessen der Mandantschaft im jeweiligen Verfahrensstand am 
besten gewahrt werden.

Zu diesem Zweck ist der Band als »Arbeitsbuch« ausgestaltet. Ein Schwerpunkt besteht 
darin, Sinn und Zweck der einzelnen Vorschrift wie auch den systematischen Gesamtzusam-
menhang so logisch zu erklären, dass angesichts des damit vermittelten Verständnisses ein 
»(Auswendig-)Lernen« weitgehend überflüssig wird. Zudem sind in den Text mehr als 80 Auf-
gaben eingestreut. Zur Kontrolle der vom Leser selbst gefundenen Lösungen dieser Aufga-
ben befindet sich am Ende des Buchs ein ausführlicher Lösungsteil. Im Teil Q befinden sich 
drei komplexe Klausurfälle, die dem Verlauf eines Steuerstudiums folgen und das Niveau 
einer Laufbahnprüfung, eines Bachelor- oder Master-Abschlusses bzw. der Beraterprüfung 
erreichen. Teil R enthält ausführliche Musterlösungen samt Korrekturpunktetabellen.

Die Änderungen der AO und ihrer Nebengesetze Stand 01.08.2024 sowie die Entwürfe 
des Jahressteuergesetzes 2024 und des vierten Bürokratieentlastungsgesetzes sind bereits 
berücksichtigt, ebenfalls die aktuellen Richtlinien und die bis dahin ergangene Rechtspre-
chung. Dagegen ist die Verlängerung der Bekanntgabefrist auf vier Tage noch nicht erfasst 
(Postrechtsmodernisierungsgesetz).

Ludwigsburg, im August 2024 Thomas Scheel, Simone Grimm

Vorwort zur 18. Auflage
Vorwort zur 18. Auflage
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VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
VwZG Verwaltungszustellungsgesetz
VZ Veranlagungszeitraum
WG Wirtschaftsgut/Wirtschaftsgüter
WRV Weimarer Reichsverfassung
z. B. zum Beispiel
ZÜV zentrale Überwachungsstelle für USt-Voranmeldungen
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Teil A Einleitung

Wer sich mit Steuerrecht befasst, denkt regelmäßig an die Einzelsteuergesetze: Der Mehr-
wertsteuer (Umsatzsteuer) begegnet man bei jedem Einkauf. Das Berufsleben bringt es mit 
sich, dass Einkommensteuer anfällt. Steuern sind für ein funktionierendes Gemeinwesen 
unabdingbar, insoweit besteht ein Konsens in der Gesellschaft. Kann ein Steuerzahler schon 
über die Verwendung der Steuern nicht mitentscheiden, misst er das bestehende Steuer-
recht jedenfalls an zwei unverzichtbaren Elementen:

Werden seine bürgerlichen Rechte bei der Besteuerung beachtet und wird seine Steuer 
zutreffend festgesetzt?

Beide Vorgaben sind das Kernstück der Abgabenordnung. Ihre Aufgabe ist es, die nach 
den Einzelsteuergesetzen entstandene Steuer in einem rechtsstaatlich ausgewogenen Ver-
fahren dem Fiskus zuzuführen. Naturgemäß gehen das Interesse des Fiskus an den Steuern 
und das Interesse des Bürgers auseinander. Aufgabe der AO ist es, diesen Interessenkonflikt 
bestmöglich zu schlichten – in jedem Verfahrensstadium werden die Rechte und Pflichten 
der am Besteuerungsverfahren beteiligten Partner in Einklang gebracht: Tatsächlich ent-
spricht das Ergebnis der Besteuerung, also der Steuerbescheid, am ehesten der materiellen 
Rechtslage, wenn Bürger und Finanzverwaltung zusammenwirken. Einen loyalen Steuer-
bürger gewinnt man umso leichter, je mehr er an einem transparenten Besteuerungsver-
fahren gleichberechtigt mitwirken kann. So betrachtet stellt beispielsweise der Erlass eines 
Einkommensteuerbescheids das Ergebnis einer Vielzahl verfahrensrechtlicher Zwischen-
schritte dar: Im »Produkt« Steuerbescheid steckt eine Menge »Verfahrenstechnik« der AO.

Beispiel

Gabriella Coltello wohnt in Tübingen und betreibt in Stuttgart einen Gewerbebetrieb. Sie fragt,

1. ob angesichts dieser Tätigkeit Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer anfallen. 
Die Lösung ergibt sich aus dem EStG, GewStG und UStG.

Dagegen sind viele damit verbundene, ganz praxisnahe Fragen in der AO geregelt, nämlich ob Frau 
Coltello

2. die erforderlichen Erklärungen (§ 149 Abs. 1 AO) beim FA Stuttgart abgeben muss oder beim FA 
an ihrem Wohnort in Tübingen (vgl. §§ 18, 19 AO),

3. bis wann die Erklärungen beim FA vorliegen müssen und welche Folgen eine verspätet abgege-
bene Erklärung mit sich bringt (vgl. §§ 149 Abs. 2, 152 AO),

4. ob das FA ihre Nachbarn oder Familienangehörigen nach ihren Einkommensverhältnissen aus-
horchen darf (vgl. § 93 Abs. 3 AO),

5. was passiert, wenn sie ihre Steuer nicht oder nicht pünktlich zahlen kann (vgl. §§ 222, 240 AO),
6. ob sie eine Steuer zahlen muss, die sie für überhöht hält und wie sie sich ggf. hiergegen wehren 

kann (vgl. §§ 347 ff. AO),
7. ob sie ins Gefängnis muss, wenn ihre Steuererklärung Fehler enthält (vgl. § 370 AO).

Weil sich diese Fragen auf jede denkbare Steuerart beziehen können, sind sie allgemein in der AO 
geregelt.

Teil A Einleitung
Teil A Einleitung
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1  Systematische Stellung und Bedeutung 
der Abgabenordnung

Die heutige AO gilt im Wesentlichen seit 01.01.1977. Vorher galt die Reichsabgabenordnung 
(RAO); diese trat am 23.12.1919 in Kraft und ging zurück auf einen innerhalb nur weniger 
Monate geschaffenen Entwurf von Enno Becker, einem Richter.

Die AO gehört als Teil des Steuerrechts zum Verwaltungsrecht, das seinerseits einen Teil 
des Staatsrechts und damit des Öffentlichen Rechts darstellt. Öffentliches Recht ist der Teil 
des Rechts, in dem Über- und Unterordnung herrscht. Das heißt, der Staat kann Entschei-
dungen einseitig und verbindlich treffen und gegebenenfalls zwangsweise durchsetzen. 
Damit korrespondiert freilich nach rechtsstaatlichen Grundsätzen ein umfassendes und 
leicht handhabbares Rechtsbehelfsrecht für den Bürger.

Im Gegensatz zum Öffentlichen Recht steht das Zivilrecht. Dort herrscht Gleichordnung: 
Die Beteiligten stehen sich gleichberechtigt gegenüber; sie können daher den Umfang ihrer 
gegenseitigen Rechte und Pflichten weitgehend frei vereinbaren (Grundsatz der Privatauto-
nomie).

Beispiel

a) Gabriella Coltello betreibt in Stuttgart einen Gewerbebetrieb. Anlässlich der Anschaffung ihrer 
Handelsware verhandelt sie mit dem Käufer: Es gelingt ihr, den Anschaffungspreis herabzuset-
zen. Außerdem darf sie 2 % Skonto abziehen, wenn sie innerhalb von zwei Wochen zahlt. Sind 
die Vereinbarungen wirksam?
Lösung: Verkäufer und Käufer stehen sich gleichberechtigt gegenüber. Wie im Zivilrecht üblich, 
können sie ihre Rechte und Pflichten aus dem Vertrag (§ 433 BGB) durch übereinstimmende 
Willenserklärungen frei vereinbaren; es gilt der Grundsatz der Privatautonomie. Die Verein-
barungen sind wirksam. Zahlt Frau Coltello rechtzeitig 98 % des vereinbarten Kaufpreises, 
erlischt der Kaufpreisanspruch vollständig.

b) Mit ihrem Gewerbebetrieb erzielt Gabriella Coltello Einkünfte aus § 15 EStG (und unterliegt 
zusätzlich grundsätzlich der Gewerbesteuer und Umsatzsteuer). In einem Schreiben an das FA 
kündigt sie an, dass sie die festgesetzte Einkommensteuer noch vor Fälligkeit, aber mit 2 % 
Skontoabzug zahlen werde. Ist eine solche Vereinbarung möglich?
Lösung: Die Steuern entstehen in der gesetzlich festgelegten Höhe (§§ 38, 85 AO i. V. m. § 36 
Abs. 1 EStG). Die Einkommensteuer wird kraft Gesetzes innerhalb eines Monats fällig (§ 220 
Abs. 1 AO i. V. m. § 36 Abs. 4 EStG). Für einen Nachlass gibt es weder eine Rechtsgrundlage, noch 
kann er zwischen FA und Betroffenem ausgehandelt werden. Auch wer vor Fälligkeit zahlt, 
muss doch zwingend den Gesamtbetrag entrichten. Bleiben 2 % des Steuerbetrags rückstän-
dig, entstehen Säumniszuschläge (§ 240 AO).

Die AO bildet (zusammen mit dem Bewertungsgesetz) den Allgemeinen Teil des Steuer-
rechts. Das heißt, die AO enthält Bestimmungen, die gleichermaßen für alle oder doch einen 
großen Teil der Einzelsteuergesetze (wie das EStG, UStG, usw.) gelten. Man bezeichnet die AO 
auch als »Mantelgesetz« für die Einzelsteuergesetze.

Hieraus erklärt sich, dass die AO deutlich mehr Vorschriften enthält als ein Einzelsteuer-
gesetz. Zugleich macht diese besondere Funktion die AO weitgehend unabhängig vom Ein-
fluss tagespolitischer steuerlicher Lenkungsvorschriften. Der Anwender der AO ist also nicht 

1  Systematische Stellung und Bedeutung der Abgabenordnung
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ständig Gesetzesänderungen ausgesetzt, sondern um die Vertiefung seiner Kenntnisse 
bemüht.

Wenngleich sich die AO angesichts ihrer Fülle dem Rechtsanwender zunächst nur lang-
sam erschließt, fasziniert sie mit zunehmendem Verständnis durch ihre feine Abstimmung 
des hoheitlich Zulässigen mit gegenläufigen Interessen des Steuerbürgers. In diesem Ver-
hältnis wirkt die Verfassung durch Anforderungen aus Art. 1 und Art. 2 GG (Menschenwürde, 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung), Prinzipien des Rechtsstaats (Art. 20 GG), in 
besonderem Maße auch aus der Rechtsschutzgarantie (Art. 19 Abs. 4 GG).

Ö�entliches Recht Zivilrecht

Völkerrecht

Verfassungsrecht

z. B.

Gemeinderecht
Steuerrecht

Besonderer TeilAllgemeiner Teil

BewG
Einzelsteuer-

gesetze
AO

Verwaltungsrecht

Staatsrecht

Ein Mantelgesetz wie die AO hat den Sinn, die Einzelsteuergesetze von Bestimmungen zu 
entlasten, die sonst in jedem oder doch in den meisten Einzelsteuergesetzen wiederholt 
werden müssten. So müssen z. B. alle Steuerbescheide den Form- und Inhaltserfordernissen 
der §§ 157, 118 ff. AO entsprechen, egal, ob es sich um ESt-, USt-, KSt-Bescheide usw. handelt. 
Kein Einzelsteuergesetz ist allein mit seinen eigenen Vorschriften anwendbar. Immer ist auch 
die AO zur Anwendung der Einzelsteuergesetze erforderlich.

Beispiel

Das EStG bestimmt, wie hoch die Einkommensteuer festzusetzen ist. Aus der AO ergibt sich, in wel-
cher Form die Festsetzung erfolgt (Steuerbescheid), bis wann die Festsetzung möglich ist (Fest-
setzungsverjährung), ob ausnahmsweise ein Erlass aus Billigkeitsgründen möglich ist, welcher 
Rechtsbehelf gegen die Festsetzung gegeben ist, u. a. m.

Inhaltlich besteht die AO großteils aus Verfahrensregeln. Hierzu gehören z. B. die Zustän-
digkeitsvorschriften in §§ 16 ff. AO und die Regelungen zum Zusammenwirken von Verwal-
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tung und Steuerpflichtigem zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen. Das FA ist gemäß 
§ 88 AO verpflichtet, die Besteuerungsgrundlagen zu ermitteln. Der Steuerpflichtige muss 
freilich gemäß § 90 AO mitwirken.

Beispiel

Gabriella Coltello muss gem. § 138 Abs. 1 Satz 1 AO bei der Stadtverwaltung Stuttgart anmelden, 
dass sie einen Gewerbebetrieb eröffnet. Sie kann dies gem. § 138 Abs. 1a AO auch bei dem für die 
Umsatzsteuer zuständigen FA tun.

Ihren für die Einkommensteuer maßgeblichen Gewinn aus Gewerbebetrieb muss sie durch Buch-
führung nach §§ 140 ff. AO i. V. m. § 5 EStG ermitteln.

Zuletzt ergibt sich im Rahmen der Mitwirkung eine Pflicht zur Abgabe von Steuererklärungen, 
§§ 149 ff. AO i. V. m. den Einzelsteuergesetzen.

Daneben gibt es auch materiell-rechtliche Regelungen in der AO. Materiell-rechtlich sind 
Regelungen dann, wenn sie das Entstehen, die Veränderung oder das Erlöschen von Ansprü-
chen betreffen. Häufig enthalten die Bestimmungen der AO materiell-rechtliche und gleich-
zeitig verfahrensrechtliche Bestandteile.

Beispiel

Die Regelung in § 47 AO über die Erlöschensgründe ist im Grundsatz materiell-rechtlich. In den 
einzelnen Erlöschensgründen sind aber auch verfahrensrechtliche Regelungen enthalten, z. B. die 
Fristenregelungen in §§ 228 Satz 2, 229 – 231 AO für den Erlöschensgrund »Zahlungsverjährung«.

Aber auch Definitionen sind in der AO enthalten.
Die Rolle von Verwaltungsrichtlinien übernimmt der vom Bundesminister der Finanzen 

erlassene Anwendungserlass. Der »AEAO« enthält zahlreiche Auslegungs- und Anwendungs-
regeln im Sinne eines Kommentars, die freilich nur für die Verwaltung verbindlich sind.

Beispiel

Die italienische Staatsbürgerin Gabriella Coltello handelt mit hochwertigen Gartenmöbeln. Diese 
Möbel hatte sie zunächst nur auf einer Fachmesse in Stuttgart angeboten und die Bestellungen von 
ihrem ursprünglichen Unternehmen im italienischen San Remo aus erledigt. Im Mai 10 hatte sie 
dann eine kleinere Lagerhalle am Ortsrand von Stuttgart angemietet und in Tübingen eine 1-Zim-
mer-Bleibe bezogen.

Lösung: Frau Coltello ist nach § 1 EStG unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Für das Tat-
bestandsmerkmal »Wohnsitz« gilt die verfahrensrechtliche Regelung des § 8 AO. Dass auch eine 
bescheidene Bleibe diese Voraussetzung erfüllt, ist in AEAO § 8 Nr. 3 nachzulesen.

2  Aufbau der AO

Wer sich mit der AO befasst, hat naturgemäß Schwierigkeiten, die Rechtsgrundlage zur 
Lösung verfahrensrechtlicher Fragen aus dem systematischen Zusammenhang innerhalb 
der AO herauszufiltern. Das Inhaltsverzeichnis der AO vermittelt dafür eine erste Groborien-
tierung. Sie folgt gewissermaßen dem Besteuerungsverfahren:

2  Aufbau der AO
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§§ 1 – 68 AO befassen sich mit einleitenden und zumeist definitorischen Vorschriften; 
eine Sonderstellung nehmen die Regelungen zu Steuergeheimnis und Informationsaus-
tausch (§§ 30 – 32 AO) ein.

Aus §§ 85 ff. AO folgt die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen durch das FA (Ermitt-
lungsverfahren). In diesem Zusammenhang ergibt sich das Recht des Verwaltungsakts 
gemäß §§ 118 ff. AO. Der VA steht im Mittelpunkt der AO. Die Ermittlungspflicht des FA wird 
ergänzt durch die v. a. nach §§ 140 ff. AO bestehenden Mitwirkungspflichten des Stpfl.

Dieses Zusammenwirken von Finanzbehörde und Bürger mündet am häufigsten in 
eine Steuerfestsetzung. Demgemäß schließen sich die Regelungen der §§ 155 – 177 AO 
an (Festsetzungsverfahren); dabei bilden die Regelungen zur Änderung eines Bescheids 
(§§ 172 ff. AO) und zur Festsetzungsverjährung (§§ 169 ff. AO) in Theorie und Praxis wichtige 
Prüfungsfelder.

Hat das FA eine Entscheidung getroffen, muss sie befolgt werden. Dies ist im Erhebungs-
verfahren in den §§ 218 ff. AO geregelt. Die zwangsweise Durchsetzung im Vollstreckungs-
verfahren bestimmt sich nach §§ 249 ff. AO.

Das Rechtsbehelfsrecht in §§ 347 ff. AO stellt das in einem modernen Rechtsstaat not-
wendige Gegengewicht dafür dar, dass ein vom Hoheitsträger erlassener (auch rechtswidri-
ger) VA zunächst verbindlich wird (§ 124 Abs. 1 AO).

Strafrecht gemäß §§ 369 ff. und Ordnungswidrigkeiten gemäß §§ 377 ff. AO schließen als 
Spezialregelungen die AO ab.

3  Begriff der Steuer, § 3 Abs. 1 AO

Der Oberbegriff »Abgaben« fasst Steuern, Gebühren und Beiträge zusammen.
Aus der gesetzlichen Begriffsbestimmung für die Steuern in § 3 Abs. 1 AO ergeben sich 

fünf Tatbestandsmerkmale.
Steuern sind

1. Geldleistungen, einmalige oder laufende, die
2. ohne (unmittelbare) Gegenleistung für eine besondere Leistung zu sein,
3. von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen
4. zur Erzielung von Einnahmen als Haupt- oder Nebenzweck
5. (allen …, bei denen der Tatbestand zutrifft) auferlegt sind.

Zu 1. Geldleistungen: Steuerschulden sind Geldschulden.
Sach- und Dienstleistungspflichten sind keine Steuern. Dagegen sind beispielsweise Zölle 
Geldleistungspflichten; sie gehören daher zu den Steuern, § 3 Abs. 1 Satz 2 AO. Der ab 1995 
erhobene Solidaritätszuschlag ist eine »Ergänzungsabgabe« (§ 1 SolZG) und damit eine 
Steuer (»Zuschlagsteuer«).

Zu 2. Ohne (unmittelbare) Gegenleistung:
Steuern ermöglichen dem Staat, seine allgemeinen Aufgaben zu erfüllen.

Gebühren sind dagegen Gegenleistungen für bestimmte, tatsächlich in Anspruch genom-
mene Leistungen der Verwaltung.

3  Begriff der Steuer, § 3 Abs. 1 AO
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Beispiel

Gemäß § 89 Abs. 3 AO erhebt das FA Gebühren für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft. Die 
Erteilung der Auskunft ist eine besondere Leistung außerhalb der eigentlichen Besteuerungsauf-
gaben.

Beiträge stehen systematisch zwischen Gebühren und Steuern. Sie stellen die Gegenleis-
tung für eine nur angebotene Leistung dar, egal ob die Leistung tatsächlich in Anspruch 
genommen wurde oder wird.

Beispiel

a) Sozialversicherungsbeiträge, Kurtaxe, Anliegerbeiträge nach dem Bundesbaugesetz.
b) Beiträge zahlen auch Mitglieder der IHK, Handwerks-, Steuerberaterkammer usw.

Zu 3. Öffentlich-rechtliches Gemeinwesen:
Dies sind Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Regierungsbezirke, Landkreise, Gemein-
den), aber auch bestimmte Religionsgemeinschaften, die vom Staat als öffentlich-rechtliche 
Körperschaften anerkannt sind und damit das Recht zur Steuererhebung haben, Art. 140 GG, 
Art. 137 WRV.

Zu 4. Zur Erzielung von Einnahmen:
Hauptzweck der Steuer ist, dem Haushalt von Bund, Ländern und Gemeinden Mittel zuzu-
führen. Weiterer Zweck kann z. B. sein, die Konjunktur zu beleben, die Wirtschaft zu fördern, 
o. Ä.

Zu 5. Hoheitliche Auferlegung
Steuern sind Geldforderungen des öffentlichen Rechts, in dem Über- und Unterordnungs-
verhältnisse herrschen. Der Stpfl. kann sich der Steuerschuld nicht entziehen, wenn er – 
vielleicht unwissentlich – einen Steuertatbestand erfüllt hat. Umgekehrt kann z. B. eine 
Spende an die Gemeinde niemals eine Steuer sein, auch wenn sich alle Gemeindebürger an 
der Spendenaktion beteiligen, weil die Zahlung freiwillig erfolgt.

Das Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen der Finanzverwaltung und dem Stpfl. 
wirkt sich nicht nur dahingehend aus, dass das FA die Steuerforderungen einseitig festsetzt, 
sondern dass es sie auch durch eigene, amtsangehörige Vollziehungsbeamte durchsetzen 
kann, die z. B. Wertgegenstände des Vollstreckungsschuldners pfänden.

Der Verankerung im öffentlichen Recht entspricht es, dass die Steuern gesetzmäßig und 
gleichmäßig festgesetzt werden. (Nur) wenn ein steuerlicher Tatbestand verwirklicht wird, 
ist eine Steuer bzw. die zutreffende Steuer festzusetzen, vgl. § 85 AO.



273 Begriff der Steuer, § 3 Abs. 1 AO

Geldabgabepflichten
(»Abgaben«)

laufende einmalige Gebühren

Benutzungs-
gebühren

Verwaltungs-
gebühren

Steuerliche Nebenleistungen gem.
§ 3 Abs. 4 AO

Beiträge Geld-
bußen

Zinsensonstige
Ungehor-
samsfolgen
(VerspZ)
Druckmittel
(Sz und
Zwangs-
gelder)

Sonder-
abgaben

Steuern

§ 3 Abs. 1 AO

Sach- und Dienst-
leistungspflichten

Ö�entlich-rechtliche Lasten

andere Verwaltungs-
abgaben

Gemäß § 3 Abs. 3 AO zählen zu den Steuern auch Einfuhr- und Ausfuhrabgaben, wie sie im 
Zollkodex geregelt sind (Zollverwaltung)..

Fälle 1 – 2

Fall 1a: Ist die nach § 89 Abs. 3 AO festgesetzte Gebühr für eine die Einkommensteuer betreffende 
Auskunft einkommensteuerlich abzugsfähig? Lesen Sie § 12 Nr. 3 EStG.

Fall 1b: Können Zwangsgelder (§ 329 AO) unter Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 Abs. 1 AO) fest-
gesetzt werden?

Fall 2a: Kann das FA für Stundungszinsen (§ 234 AO), die es ebenfalls gestundet hat (§ 222 AO), Zin-
seszinsen verlangen? Lesen Sie § 233 Satz 2 AO!

Fall 2b: Der Stpfl. hat den ihm gegenüber festgesetzten Verspätungszuschlag (§ 152 AO) nicht 
rechtzeitig bezahlt. Entstehen insoweit Säumniszuschläge (§ 240 AO)?

Die Lösungen zu den Aufgaben finden Sie in Teil P Lösungshinweise zu den Fällen.
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4  Einteilung der Steuern

Wer sich wissenschaftlich mit Steuern befasst, sollte sich im »Dickicht« der Steuerarten 
zurechtfinden. Gelegentlich stellen sich aber auch konkrete Fragen. Was versteht man unter 
»Betriebssteuern« im Sinne von §§ 74, 75 AO oder unter »Verbrauchsteuer« im Sinne von 
§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO?

Es gibt eine Vielzahl von Einteilungsmöglichkeiten für Steuern. Zu den Einzelheiten 
vgl. Band 6, Staatsrecht und Steuerrecht.

Beispiel

Frau Coltello fragt, ob sie Steuern, die in ihrem Gewerbebetrieb anfallen, als gewinnschmälernde 
Aufwendungen in der Steuererklärung absetzen kann. Konkret geht es ihr um die ESt und die Kfz-
Steuer für den Lieferwagen. Außerdem will sie wissen, wann eine etwaige USt verjährt (§ 169 Abs. 2 
Satz 1 AO) und ob sie eventuell für rückständige Gewerbesteuer haftet, wenn sie den Konkurrenz-
betrieb übernimmt (§ 75 AO).

Lösung: Die Kfz-Steuer kann gem. § 4 Abs. 4 EStG gewinnwirksam als Betriebsausgabe angesetzt 
werden. Für die ESt enthält § 12 Nr. 3 EStG dagegen ein Abzugsverbot. Sie gehört zu den Personen-
steuern.

Die USt ist keine Verbrauchsteuer i. S. v. § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO und verjährt daher »normal« 
gem. § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO nach vier Jahren. Die Haftung nach § 75 AO erstreckt sich auf 
rückständige Betriebsteuer des Veräußerers: Dazu gehört auch die GewSt, da Besteuerungsobjekt 
gerade der »Betrieb« ist.

5  Geltungsbereich der AO

Der sachliche Geltungsbereich erstreckt sich
a) gemäß § 1 Abs. 1 AO:

 – auf alle Steuern (§ 3 Abs. 1 AO) und Steuervergütungen,
 – die durch Bundesrecht (oder Recht der Europäischen Gemeinschaften) geregelt sind,
 – soweit sie durch Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwaltet werden.

b) gemäß § 1 Abs. 2 AO auf die Realsteuern (§ 3 Abs. 2 AO).
Soweit die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer) von den Landesfinanzbehörden 
verwaltet werden, ist die AO nach § 1 Abs. 1 AO in vollem Umfang anzuwenden.
Soweit diese Steuern jedoch von den Gemeinden verwaltet werden, findet die AO nur 
mit jenen Bestimmungen Anwendung, die in § 1 Abs. 2 AO abschließend aufgezählt 
sind. (Bei den Realsteuern erlassen die FÄ den sog. Messbescheid (§ 184 AO), an den die 
Gemeinden gebunden sind. Inhalt des Messbescheids ist die Festsetzung eines Mess-
betrags. Die Gemeinde multipliziert den Messbetrag mit ihrem durch Gemeindesatzung 
festgelegten Hebesatz (Prozentsatz) und setzt die so errechnete Realsteuer dann durch 
Steuerbescheid fest. In einigen Bundesländern sind die Festsetzung und Erhebung der 
GewSt ebenfalls dem FA übertragen.)

c) gemäß § 1 Abs. 3 AO erfolgt eine Anwendung der AO entsprechend auf die steuerlichen 
Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 AO), eingeschränkt durch Satz 2.

4  Einteilung der Steuern

5  Geltungsbereich der AO


